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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 881 
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Baugebiet: Kiei-Russee, Rendsburger Landstraße 392a bis 404, östlich derverrohrten 
RusseerAu, südlich Lämmerstücken, südlich der GrundschLJle Russee, westlich· · 
Russeer Weg 3b ... 

· · ·· 

1� Planungsanlass 

Mit dem Bebauungsplan· Nr. 881 sollen die planungsrechtlich�n Voraussetzungen für den. 
Bau von Einzel- und Reihenhäusern geschaffen werden, um in Kiel eine weitere attraktive 
Wohnbaufläche zu gewinnen. Der zur Neubebauung .vorgesehene Bereich knüpft an die 

. vorhandene Wohnbebauung sowie an die Fläche der Gn.indschule Russ�e an und sfe11t•so- · 
· mit eine Arrondierung der vorhandenen Siedlungsstruktur dar. Die Planung: entspricht der im ·Fiächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche. . 

. . . 

2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst eine ca: 2
i3 ha große Grünfläche im rückwärtigen Bereich von 

Russer Weg und Rendsburg er Landstraße sowie bereits bebaute Grundstücke im · Bereich 
der Rendsburger Landstraße: · Die nördliche Abgrenzung des Geltungsbereiches wird be-

.· stimmt durch das angrenzende Schulgrundstück. Im. Westen sind die an die vorhandene 
Sticherschließung angrenzenden Grundstücke mit einbezogen: 

· · 

3. Ausgangslage im Plangebiet und Umgebung
. 

. 
. 

. 
. 

.. Nördlich d�r ·mit freistehenden Einzelhäusern bebauten Grundstücke entlang der Rendsbur­
.· ·. gerLandstraße schließen durch Knicks gegliederte · Flächen . für die Landwirtschaf

t 

an, die . 
· überwiegend als Pferdekoppeln bzw ... als Anbauflächen für. die beiden im Plangebietansäs­
. si�en Gärtnereibetriebe genutzt werden. frn Osten wird das Gebiet :durc� R�ihenhäuser so�
wie Geschosswohnungsbau entlang qes Russeer Wf?ges begrenzt. Nordhch 'angrenzend, 
ebenfalls Über den Russeer Weg erschlossen, befindetsich die 'Grundschule Russee,· die 

. mit ihrem Anbali weit nach Westen in.die Landschaft hineinragt. . . 

. Öie für �fne Neubebl3uung vorgesehenen Flächen befind�n sich im Besitz mehrer�r Privat-: 
eigentümer. Für eine größere zusammenhängende Fläche im. mittleren Bereich wird parallel · .. 
zum Bebauungspl�n ein städtebaulicher Vertrag mit ein·em Erschließungsträg_er erarbeit�t. 
Diese rüc�ärtige Flache hat ein 7 m breites Verbindungsstück zur Rendsburger Landstra- · 
ßei: : 

. . . . . , ' 

Haltepunkte . d_es öffenUichen. Personennahverkehrs (ÖPNV) liegen in vertretbarer Entfer­
nüng· an der"Rendsburger Landstraße, sodass der zentrale Einkaufsbereich Russees sowie
die Kieler Innenstadt auch ohne Pkw erreicht werden können: · · · 

Einrichtungen des tägiichen . Bedarfes slnd ·in. Russee entlang der Rendsburg er· landstr�ße 
ausreichend vorhanden. Defizite bestehen im Bereich von Jugendfreizeiteinrichtungen sowie 
Altenbetreuung .und -pflege. Die momentan · relativ• hohe Schülerzahl in der Grundschule 
Russee, vor allem durch Zuzüge im Neubaugebiet "Berliner Viertel" wird in absehbarer Zeit 
wieder abnehmen, so dass neu zuziehende Familien mit kleinen Kindern zu einer zukünfti­
gen Auslastung beitragen könnten. . 

· · · · 
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4. Städtebauliche Zielsetzungen und Inhalte der Planung

Bebauungsstruktur und Nutzung

Ziel des. Bebauungsplanes ist die Ausweisung von Wohnbauflächen für den Bau von Eirizel- 
und Reihenhäusern. Bei diesem Konzept Können insgesamt, ca. 40 neue Wohneinheiten 
entstehen.

Im südlichen Bereich des Baugebietes knüpft Einzelhausbebauung an die offene Bauweise 
der Rendsburger Landstraße an. Im nördlichen Bereich findet eine Verdichtung durch Rei­
henhauszeilen statt,'die durch ihre Nord-Süd-Ausrichtung eine Öffnung der Gartenbereiche 
zum Landschaftsraum ermöglichen.

Die im rückwärtigen Bereich der Rendsburger Landstraße gelegenen neu zu bebauenden 
Flächen werden als Reines Wohngebiet (WR) ausgewiesen, um die zukünftigen Verkehre 
möglichst gering zu halten, d. h. nicht durch in anderen Gebietstypen außerdem mögliche, 
Einrichtungen zu vergrößern. Die Festsetzung von fnaximal zwei Wohneinheiten pro Ge­
bäude zielt ebenfalls auf eine Begrenzung des Verkehrsaufkommens einschließlich des ru­
henden Verkehrs,

Die vorhandene landschaftlich prägende Knickstruktur stellt die Grundlage des Entwurfes 
dar. Die nach § 15 b LNatSchG geschützten Knicks werden weitgehend erhalten. Um den 
Erhalt der Knicks zu sichern, werden beidseitig öffentliche Schutz- und Pflegestreifen fest­
gesetzt.

Im Norden ist ein Kinderspielplatz vorgesehen. Seine Lage wurde gewählt im Hinblick auf 
eine mögliche zukünftige Anknüpfung an Sportanlagen der Grundschule sowie eine direkte 
Erreichbarkeit von den vorhandenen und geplanten Wohngebieten über neu zu schaffende 
Wegeverbindungen. Die Einrichtung von Fuß- und Radwegeverbindungen soll darüber hin­
aus eine Zugänglichkeit angrenzender Naherholungsgebiete gewährleisten.

Gestaltung

In Orientierung an der vorhandenen Knickstrüktur wurde hier ein städtebaulich klar geglie­
dertes Baugebiet entwickelt. Darüber hinaus geben Festsetzungen zur Kubatur der neuen 
Bebauung einen gestalterischen Rahmen vor, der städtebaulich bestimmend genüg ist, um 
Freiheiten in der Färb- und Materialwahl für Fassaden und Dächer zu ermöglichen. Das 
heißt, eine Einheitlichkeit innerhalb des Baugebietes ist gewährleistet, ohne die individuelle 
Gestaltung zu sehr einzuengen.

Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des (fast) gesamten Neubaugebietes erfolgt von der Rends­
burger Landstraße aus über das 7 m breite Verbindungsstück, das zum rückwärtigen, vor­
rangigzu bebauenden Grundstück gehört. Eine Anbindung über die Fläche nördlich.der Be­
bauung RuSseer Weg 3 a und 5 lässt Sich aufgrund der Eigentumsverhältnisse - diese Flä­
che ist als Stellplatzfläche den Wohnungseigentümern der angrenzenden Bebauung zuge­
ordnet - nicht realisieren.

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde eine Erschließungsalternative vorge­
schlagen, die einen Abzweig vom Russeer Weg nördlich des Schulgrundstückes vorsieht 
und entlang des vorhandenen Knicks von Norden her an das Baugebiet heranführt: Diese 
Anbindung wäre sehr aufwendig, sie hätte umfangreichen LändschaftSverbrauch sowie sehr 
hohe'Kosten zur Folge. Außerdem wäre die,Grundschule in diesem Fall von Verkehrswegen 
umschlossen, was eine unzumutbare Beeinträchtigung und Gefährdung dieser Nutzung dar­
stellen würde.

-3-
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Für' die Erschließung des nördlichen Bereiches von Teilgebiet 12 wird die vorhandene Stich-. 
straße genutzt. Gegenüber der heute vorhandenen Gärtnereinutzung ini rückwärtigen Be­
reich lässt eine potenzielle Neubebauung von max, 4_ Einfamilienhäusern, die diese Planung 
ermöglicht, keinen wesentlichen Anstieg des Verkehrsaufkommens erwarten. 

· Aufgrund der Unübersichtlichen Einmundung · dieser Stichstraße. in die Rendsburger Land­
straße weist die Planung eine geringfügig korrigierte Straßenführung aus: Technische.An­
forderungen führen dazu, da$S auch eine größere Dimensionie·rung vorgesehen ist. Hier·, 
, wie auch_ im Einmündungsbereich der Haupterschließurig des_ neuen WohngE!bietes ist ·die 
Anlage von Ge�wegüberfahrten geplant; um die Sicherheitaller Verkehrsteilnehmer zu ge- .. 
währleisten. Auf eine Verbindung dieser westlichen Sticherschließung zur Erschließungs-
straße des östlich angrenzenden Wohngebietes wird verzichtet, ,um die Verkehrsbelästigüng 
für diesen Bereich so gering wie. möglich :?'.u halten. Darüber hinaus soll ein Knickdurchbruch 
vermieden werden. Eine fußläüfige Verbindung erfolgt nördlich des Baugebietes. 

Für eine Verkehrsberuhigung innerhalb des Wohngebietes im Sinne von Geschwindigkeits-
• reduzierung und gegenseitiger Rückskhtn�hme wird· der überwiegende Teil der ErschHe­
ßungsbereiche als Verkehrsfläche besonderer ZweckbestirrimµngNerkehrsberuhigter Be-
reich ausgewiesen. 

. . . 

Die öffentlichen. Parkplätze für die Teilgebiete 1 - 8 sind im Eingangsbereich zu diesem 
· Wohngebiet konzentriert, um . Besuchsverkehre möglichst hier abzufangen;· Innerhalb des
Wohngebietes.sind parallel zur westlichen SUcherschließung weitere.Parkplätze angeordnet.
Die Stellplätze sind bei den Einzelhäusern auf den jeweiligen Grundstücken, bei deri R.ei-

. henhäusern entlang der öffentlichen Straße vorgesehen. ·
· 

Entw.ässerung
. 

. 

Die Entwässerung . des Plangebietes (Regen- und Schmutzwas·ser) wird an die in der 
Rendsburger. Landstraße in ausreichender Dimensiohierung vorhandenen . Kanäle ange­
schlossen.- Dies stellt eine einfache und kostengünstige Lösung dar. Die konventionelle 
Entwässerung, auch für das Oberflächenwasser, wurde deshalb gewählt, weil für eine alter­
native Entwässerung (Versickerung) "die Grundstüc}<sgrößen zu klein·_ sind,. die Bebauung in 
Abschnitten r�alisiert werden soll und mehrere private Eigentümer die naturnahe Ob�rflä-. · chenentwässerung zusätzlich erschweren. · . 

· · · 
. . 

.·. Grün- und Freiflächen/Landschaftsraum • 

Par�llel zur vorhandenen, den Entwurf prägenden Knickstruktur sind zwefca. 1Ö_bzw. 12 m. 
breite öffentliche -Grünflächen zwischen den Reihenhäusern vorgesehen ... Diese beinhalten 
jeweils einen Fuß- und. Radweg, stellen Grünverbindungen zum Landschaftsraum dar. und . 
·bieten quartierinterne Aufenthaltsmöglichkeiten. Die nördlich.e naturnah zu gestaltende Öf �
feritliche Grünfläche soll._ extensiv genutzt. werden. Entsprechend 'der Nutzungen· in der Um­
gebung. ist. an eine Verpachtung für Pferdehaltung gedacht.- Auf. der . südlichen Fläche fQr
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege ·i.Jn� zur Ehtwicklung von Boden, Natur und Landschaft
soli eine Obstwiese ·angelegt werden;

· · · 

Energieversorgµng
. . 

Es besteht oie · Möglichkeit an die In. dei: Rendsburger L,andstraße vorhandene Gasleitung
anzuschließen.

Denkmalschutz

· Bei dem Wohn- und Wirtschaftsgebäude Hendsburger ·Latid�traße 394 handelt e� sich um
ein einfaches· Kulturdenkmal im ·sinne des § 1 Denkmalschutzgesetz. Das Gebäude wurde.·
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verr,:,utlich Ende des 19. Jahrhu_nderts errichtet Der Wohnteil befindet sich in ·einem einge­
schossigen, traufständigen Backsteinbau mit Zwerchgiebel; der an einen giebelstandigen 
Wirtschaftstrakt, ebenfalls in Backstein, anschließt. Die Fassade des Wohngebäudes wird 
durch Schmuckelemente wie Gesimse, Blendbogenfriese und Lisenen aÜfgelockert. In der 
Fassade des Wirtschaftstraktes sind neben _deni Großtor kleine rundbogige · Metalls'pros­
senfenster erhalten. Die frühere Weichdeckung des Daches wurde dUrch Wellasbest ers·etzt · 
{Vgl. Denkmalschutztopographie der Landeshauptstadt Kiel). 

5. Altlasten

Im nördlichen Teil des. Grundstückes Rendsburger Landstraße .396: (genaue Kennzeichnung 
dieses Bereiches im Plan) befindet sich eine ehemalige Kiesgrube (Altablagerung M90}. · . 
Das Umweltschutzamt beauftragte Bodem,mtersuchungen; die im Sommer 1999 begonnen ..•. wurden. Die Ergebnis'se der Untersuchungen bestätigten den Altlastenverdacht. Die ehema­

. lige Kiesgrube· weist neben dem Füllboden Bauschuttreste, Schlacke, Teer,stücke, Glas, 
· Glaswolle sowie Metallteile �rnt In den aus· dem ·Auffüllungskörper entnommenen ·Boden-.

mischproben wurden z.T. erhöhte Schwermetall- und PAK.;Gehalte (Polyzyklische aromati-
sehe Kohlenwasserstoffe) festgestellt. Hier wird ein oberflächennaher Bodenaustausch er- ·
ford�rlich. Weiterer Untersuchungsbedarf besteht im Hinblick auf eine vermutete Grundwas- .
serverunreinigung.

· · · ·. · · 

. Die nachgewiesenen und/ odervermutete� 'Bodenverunreinigungen ·stehen. einer grundsätz­
lichen Eignung des Gebietes für.die geplante Nutzung für. Wohnen und Kinderspielplatz 
nicht entgegen. Die genaue Art und der gen·aue Umfang der.erforderlichenfalls notwendig· 
werdenden Sanierungsmaßnahmen sind detailliert in Abhängigkeit der.konkreten Bauvorha­
ben in den bauordnungsrechtlichen Geneh_migungsverfahren festzulegen. 

6. Grünordnungsplan

Parallel zum· Bebauungsplanverfahre� Nr, 881 wurde vom Grühflächenamt der Landes-·. 
hauptstadt Kiel ·ein Grunordnuhgsplan erarbeitet. 

·. Die ,Aussagen des Grünordnungspianes,-die gemaß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan
festgesetzt werden können, wurden als text_liche Festsetzungen bzw; �ls' Ausweisungen in
der Planzeichnung Übernommen. 

·· · · · · · · 
' . 

· , Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch den' Bebauungspian. ermöglicht werden, 
werderi zu Teilen innerhalb, zu anderen Teilen außerhalb des Plarigebietes ausgeglichen.·.
Die hierf(lr• anfallenden Kosten werden atlteilig dem Bauträgef (über. einen städtebaulichen .• 
Vertrag) bzw. den Eigentümern der Flächen aufgegeben: . - . . ' 

. . 

7. Maßnahmen zur Sicherung· der Pl�ndurchführung

: Für einen Teilbereich wird ein städtebaulicher Vertrag mit einem Bauträger geschlOssen. 

. . 
. 

. : •. ._· : . . 

8. Kosten und Finanzierung/ Beiträge 

Bei der Verwir�lichung des BebaUungs.planes entstehen für die Stadt folgende überschlägig 
ermittelte Kosten: · · · 

· · · · 

�5-
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Straßenbau zuzüglich Ingenieurkosten ( ca.13%) 
Beleuchtung zuzüglich Ingenieurkosten ( ca.13%) . 
Entwässerungsanlagen 

135 000,- DM 
30 ÖOO- DM 

' . .

. . . . . . . . . . 
. . . 

. Die der Stadt entstehenden Kosten werden für den östlichen Abschnitt gemäß Erschlie-. 
ßungsbeitragssatzung zu 90% · auf die Begünstigten umgelegt. Auch der AusbaU der Stich­

. erschließung im westlichen Bereich zu .einer Erschließung mit Wendehammer würde Er-
schließungsbeitragspflichten auslösen · 

· · · · 

Gemäß dem (noch zu schließenden) Städteb�ulichenVertrag werden folgende Kosten von 
- dem Bauträger übernommen: ·

· · · 

Straßenbau zuzüglich lnge_nieurkost�n (ca. 13 %) 
Bel.euchtung zuzüglich Ingenieurkosten (ca: 13 %) 

Entwässerlingsanlageri inklusive· Ingenieurkosten . . . 
. : . · . 

. . . . . . . 
. . . 

. . : . 

285000,-DM 
65 000,.; DM 

650 000, �-- DM ... 

Der überwiegende Teil der. Herstellungskosten .für Grünmaßnahmen soll ebenfaUs vom 
Bauträger ·übernorilmeri werden: 

· · , 

Baumpflanzungen 
Grünflächen, wassergebundene Flächen, Zäune . . 

. . . 

24 900,-DM 
42 180;-DM 

Die . .kosteil für Ausgleichs- urid Ersatzmaßnahmen, die teilweise ·im Plange'biet; teilweise 
außerhalb ·durchgefü.hrt werden, sind-durch den jeweiligen Eingreifer zu tragen (siehe GOPf 
Die Zuordnungen sind in den· textlichen Festsetzungen geregelt. Ansonsten erfolgt die Refi­
nanzierung von Ausgleichs� und Ersatzmaßnahmen gemäß .Kostenerstattuilgssatzung. 

Ronal Klein-Knott 
Stadtrat ür Bauwesen und Stadtplanu.ng · 
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